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Erſcheint wöchentlich zweimal: Mittwoch
und Sonnabend früh.

Bezugspreis vierteljährlich 1 Mark frei in's
Haus, durch die Poſt bezogen 1,25 Mark

ohne Beſtellgebühr.

Beſtellungen nehmen alle Poſtanſtalten und
Landbriefträger, unſere Zeitungsboten, ſo

wie die Geſchäftsſtelle entgegen.
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Gratis Helluge

Woehenblatt für Annaburg
r Organ fürSonnabend en 3. Juni 1916. e

Die Anzeigengebühr beträgt für die kleine
Zeile 10 Pfg., für außerhalb des Kreiſes
Angeſeſſene 15 Pfg. Anzeigen im amt
lichen Teile 15 Pfg. Reklamezeile 25 Pfg.

Größere Aufträge nach Vereinbarung.

AnzeigenAnnahme bis Dienstag und Frei
tag vormittag 10 Uhr.

Fernſprech Anſchluß Nr. 24.

und die umliegenden Gemeinden

Königliche und e
290. Jahrg.

Die engliſche Flotte verluſtreich geſchlagen
Der dentſche kleine Kreuzer „Wiesbaden“ und S. M. S. „Pommern“ geſunken, J. M. S. „Franenlob“ vermißt.

(W. T. B.) Berlin, den l. Juni 1916. (Amtlich.)
Unſere Hochſeeſlotte iſt bei einer nach Norden gerichteten Unternehmung am 31. Mai auf den uns

erheblich überlegenen Hauptteil der engliſchen Hampfflotte geſtoßen Es entwickelte ſich
am Nachmittag zwiſchen Skagerrak und Horns Riff eine Reihe ſchwerer, für uns erfolg-
reiche Hämpfe, die auch während der ganzen Nacht andauerten.

Jn dieſen Kämpfen ſind, ſoweit bisher bekannt, von uns vernichtet worden:
kampfſchiſf „Warſpite“, die Schlachtkreuzer „Oneen Mary“ und „Jndefatigable“,

das Groß
2 Panzer-

kreuzer, anſcheinend der „Achilles“-Klaſſe, 1 kleiner Hreuzer, die neuen Zerſtörerführerſchiſſfe „Tur-
bulent“, „Neſtor“ und „Alcaſter“, ſowie eine große Anzahl von Torpedobootszerſtörern
und ein Unterſeeboot. Nach einwandfreier Beobachtung hat ferner eine große Reihe engliſcher
Schlachtſchiſffe durch die Artillerie unſerer Schiſſe und durch Angriffe unſerer Torpedobootsflottillen
während der Tagesſchlacht und in der Nacht ſchwere Beſchädigugen erlitten. Unter anderen hat
auch das Großkampfſchiſf „Marlborough“, wie Gefangenenausſagen beſtätigen, Torpedotreffer erhalten.
Durch mehrere unſerer Schiſfe ſind Teile der Beſatzungen aufgefiſcht worden, darunter die beiden
einzigen Ueberlebenden der „Jndefatigable“.

Auf unſerer Seite iſt der kleine Hreuzer „Wiesbaden“ während der Tagesſchlacht durch
feindliches Artilleriefener und in der Nacht S. M. S. „Pommern“ durch Torpedoſchnß zum Sinken
gebracht. Ueber das Schickſal S. M. S. „F rauenlob“,
die noch nicht zurückgekehrt ſind, iſt bisher nichts bekannt.

Die Hochſeeſlotte iſt im Laufe des heutigen Tages in unſere Häfen eingelaufen.
Der Chef des dem re grſtgves der Marine.

das vermißt wird, und einiger Torpedoboote,

Amtlieher Ceil.
Bekanntmarhnng.

Diejenigen Mengen an Tee, für die bisher die
Uebernahme nicht ausgeſprochen iſt, ſind unter fol
genden Bedingungen freigegeben worden

1. Die freigegebenen Mengen dürfen nur an die
Verbraucher direkt oder ſeitens des Großhan
dels nur an ſolche Wiederverkäufer des Fach
handels abgegeben werden, die ſich verpflichten,
den Tee unmittelbar an die Verbraucher ab
zuführen.

2. Jm Kleinverkauf dürfen an jeden einzelnen
Käufer nicht mehr als 125 Gramm Tee auf
einmal verabreicht werden. Schon verpackte
größere Gewichtseinheiten als 125 Gramm
müſſen dieſer Beſtimmung angepaßt werden.

3. An Großverbraucher (Kaffeehäuſer, Hotels,
Gaſtwirtſchaften, gemeinnützige Anſtalten, La
zarette uſw.) darf an Tee dasjenige Quantum
in wöchentlichen Raten verkauft werden, das
ihrem nachweisbaren wöchentlichen Durch
ſchnittsverbrauch der letzten drei Betriebsmo-
nate entſpricht.

4. Jm Kleinverkauf darf für guten Konſumtee
der Preis für das Pfund (500 Gramm)
Mk. 4.50 verzollt für loſe Ware und M. 5.
verzollt für handelsübliche Original-Pakete
nicht überſchreiten. Beſſere bis feinſte Sorten
dürfen der Qualität entſprechend zu höheren
Preiſen verkauft werden, jedoch nicht höher als
Mk. 8. das Pfund für loſe Ware und
Mk, 8.50 das Pfund für gepackte Ware.

5. Bei Miſchungen von ſchwarzem und grünem
Tee iſt das Miſchungsverhältnis auf der Um

hüllung (Verpacnno) anzugeben und ver Ver

kaufspreis entſprechend niedriger zu ſtellen.
Denjenigen Verkäufern von Tee, welche die

obigen Bedingungen nicht einhalten, wird durch
den Kriegsausſchuß ihr geſamter Vorrat an Tee
abgenommen werden.

Torgau, den 27. Mai 1916.
Der Vorſitzende des Kreisausſchuſſes.

Veröffentlicht:

Annaburg, den 2. Juni 1916.
Der Gemeinde- Vorſtand.

J. V. Grune.

Bekanntmachung.
Für dieſe Woche ſchlachten:

Schurig: 1 Schwein,
Wieſener: 1 Kalb, 1 Schwein,

außerdem Schurig und Wieſener ein
Rind zuſammen,

Reinknecht: 1 Kalb, 1 Schwein.
Dubro: 2 Kälber, 2 Schweine.

Der Verkauf beginnt um S Uhr.
Es iſt Vorſorge getroffen, daß jeder im Rah

men ſeiner Fleiſchkarte wirklich Fleiſch erhält,
weshalb erſucht wird, unnötigen Andrang vor
den Verkaufsſtellen zu vermeiden.

Annaburg, den 2. Juni 1916.
Der Gemeinde Vorſtand.

J. V. Grune.

Bekanntmachung.
Diejenigen Einwohner, welche Waldſtreu wünſchen,

werden aufgefordert, dies bis Sonnabend den Juni
im Gemeindeamt anzumelden.

Annaburg, den 29. Mai 1916.
Der Gemeinde- Vorſtand.

J. V.: Grune.

Der Weltkrieg.Die Berichte der Deutſchen Le d hn

Großes Hauptquartier, 31. Mai.
Weſtlicher Kriegsſchauplatz.

Feindliche Torpedoboote, die ſich der Küſte
näherten, wurden durch Artilleriefeuer vertrieben.

Die rege Feuertätigkeit im Abſchnitt zwiſchen
dem Kanal von La Baſſee und Arras hält an.
Unternehmungen deutſcher Patrouillen bei Neuve
Chapelle und nordöſtlich davon waren erfolgreich.
38 Engländer, darunter ein Offizier, wurden ge
fangen genommen, ein Maſchinengewehr erbeutet.

Links der Maas ſäuberten wir die ſüdlich des
Dorfes Cumieres liegenden Hecken und Büſche vom
Gegner, wobei 3 Ofſiziere und 88 Mann in unſere
Hand fielen. Beim Angriff am 29. Mai erbeuteten
wir ein im Caurettes-Wäldchen eingebautes Marine
geſchütz, 18 Maſchinengewehre, eine Anzahl Minen-
werfer und viel ſonſtiges Gerät.

Auf beiden Maasufern blieb die Artillerietätig-
keit ſehr lebhaft.

Oeſtlicher und Balkan- Kriegsſchauplatz.
Keine Ereigniſſe von beſonderer Bedeutung.

Oberſte Heeresleitung. (W. T. B.)



Großes Hauptquartier, 1. Juni.
Weſtlicher Kriegsſchauplatz.

Nördlich und ſüdlich von Lens herrſchte auch
geſtern lebhafte Artillerietätigkeit.

Links der Maas ſetzten die Franzoſen abends
erhebliche Kräfte zum Angriff gegen den „Toten
Mann und die Cauretteshöhe an. Am Südhang
des „Toten Mannes“ gelang es ihnen, in etwa
400 Meter Ausdehnung in unſerem vorderſten
Graben Fuß zu faſſen, im übrigen ſind 'die mehr-
fachen feindlichen Anſtürme unter den ſchwerſten
Verluſten abgeſchlagen.

Rechts der Maas wurden die Artilleriekämpfe
fortgeſetzt.

Oeſtlich von Oberſept drang eine deutſche Er
kundungsabteilung etwa 350 Meter Breite und 300
Meter Tiefe in die franzöſiſche Stellung ein und
kehrte mit Gefangenen und Beute zurück.

Ein engliſcher Doppeldecker wurde weſtlich von
Cambrai im Luftkampf abgeſchoſſen. Die Jnſaſſen
(Offiziere) ſind verwundet gefangen genommen.

Jm franzöſiſchen Tagesbericht vom 29. Mai
3 Uhr Nachmittags wird behauptet, am 28. Mai
ſeien 5 deutſche Flugzeuge durch die Tätigkeit der
franzöſiſchen Flieger und Abwehrgeſchütze vernichtet
worden. Wir beſchäftigen uns ſeit langem nicht
mehr mit der Richtigſtellung feindlicher Berichte,
möchten in dieſem Falle aber, wo es ſich um die
Leiſtungsfähigkeit der jungen Fliegerwaffe handelt,
doch bemerken, daß weder an dem genannten Tage,
noch in der vorhergehenden Woche überhaupt irgend
ein deutſches Flugzeug durch feindliche Einwirkung
verloren gegangen iſt.

Oeſtlicher Kriegsſchauplatz.
Die Lage iſt unverändert.

Balkan Kriegsſchauplatz.
Ein ſchwacher feindlicher Angriff an der Süd

ſpitze des Dojranſees wurde abgewieſen. Bei Breſt
(nordöſtlich des Sees) wurden Serben in engliſcher
Uniform gefangen genommen.

Oberſte Heeresleitung. (W. T. B.)

Der Kaiſer wieder an der Front.
Berlin, 30. Mai. Der Katſer hat ſich wieder

zur Front begeben. (W. T. B.)
Aſiago und Arſiero genommen.

Jnsgeſamt 30 333 Jtaliener gefangen,
299 Geſchütze erbeutet.
W. T. B. Wien, 31. Mai. (Amtlich).

Die unter Befehl Sr. k. und k. Hoheit des
Generaloberſten Erzherzog Eugen aus Tirol operier
enden Streitkräfte haben Aſtago und Arſiero ge
nommen. Jm Raume nordöſtlich von Aſiago ver
trieben unſere Truppen den Feind aus Gallio und
erſtürmten ſeine Höhenſtellungen nördlich dieſes
Ortes. Der Monte Baldo und Monte Fiara ſind
in unſerem Beſitz. Weſtlich von Aſtago wurde
unſere Front ſüdlich der AſſaSchlucht bis zum er
oberten Berg Punta Corbin geſchloſſen.

Die über den PoſinaBach vorgedrungenen
Kräfte nahmen den Monte Priafora.

Neuerliche verzweifelte Anſtrengungen der
Jtaliener, uns die Stellungen ſüdlich Bettale zu
entreißen, waren vergeblich.

Jn dem halben Monat ſeit Beginn unſeres

Ein goldenes Mutterherz.
Roman von Erich Ebenſtein.

Nachdruck verboten.

Peter Lott ging nur ein Stück mit Lanzendorf,
dann empfahl er ſich, machte einen weiten Umweg
durch Wieſen und Fluren und ſtieg dann müde
ſeine vier Treppen hinauf

Es war ihm ſchlimm zumut. Das mit anſehen
zu müſſen, wie der Laffe das Mädchen mit Küſſen
und Liebesworten betörte.

Nur gut, daß er eine eiſerne Gewalt über ſich
äußerlich den Gleichgültigen ſpielen konnte.

Sonſt
Jn ſeiner Stube angekommen, warf er den

Rock ab, holte ſein teures Jnſtrument aus den mit
e ausgelegten Kaſten und drückte es zärtlich
an

„Nun biſt du meine einzige Geliebte auf Erden!“
murmelte er mit bebenden Lippen. „Komm, Tröſterin,
ſchaff' mir Ruhe.“

Und er ſpielte im Dunkeln viele Stunden lang,
P7a es kam wirklich etwas wie Frieden über Peter

ott.
Nur ab und zu ſtieg es noch heiß und wild

in ihm empor und ſein Spiel nahm etwas Dämo
niſches an, während er ganz laut ſagte: Komödi
ant! Komödiant!“
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5. Kapitel.
Fva war angekommen. Und alle Mama

Fabrizius am tiefſten waren betroffen von ihrer

Angriffes wurden 30388 Jtaliener, darunter 694
Offiziere, gefangen genommen und 299 Geſchütze
erbeutet.

Wien, 1. Juni. 1916. (Amtlich.)
Unſere im Raume nördlich von Aſiago gegen Oſten
vorrückenden Kräfte haben die Gehöfte Mandriele
erreicht und die Straße öſtlich von MonteFiara
und Monte Baldo überſchritten.

Oeſtlich von Arſiero wurde der Monte Cengo
ſowie die Höhen ſüdlich von Cava und Tresche er
obert, 900 Jtaliener, darunter 15 Offiziere, gefangen
genommen unn 3 Maſchinengewehre erbeutet. Bei
Arſiero ſelbſt faßten unſere Truppen auf dem ſüd-
lichen Poſinaufer Fuß und wieſen einen ſtarken
Gegenangriff der Italiener ab.

Ebenſo ſcheiterten feindliche Angriffe auf die
Stellungen unſerer Landesſchützen bei Chieſe (im
Brandtal) und öſtlich des Paſſo Buole.

Die Nachleſe im Angriffsraum ergab eine Ver
mehrung der geſtern gemeldeten Beute auf 313 Ge
ſchütze. Unſere ſonſtige Geſamtbeute iſt noch nicht
völlig zu überſehen Bisher wurden 148 Maſchinen
gewehre, 22 Minenwerfer, 6 Kraftwagen, 600 Fahr
räder und ſehr große Munitionsmengen, darunter
2250 ſchwerſte Bomben, eingebracht.

Der Stellvertreter des Chefs des Generalſtabes.
v. Hoefer, Feldmarſchalleutnant.

Jtalien ahnt die kommende Kataſtrophe.
Zü rich, 27. Mai. Die „Neuen Züricher Nach

richten geben folgendes ihnen aus Mittelitalien
zugegangene Bild über die in Jtalien am Jahres
tage der Kriegserklärung herrſchende Stimmüung:
Die Verhältniſſe haben in Italien zu einem koloſ-
ſalen Umſchwunge der Jdeen geführt. Es gibt jetzt
keinen Bürger mehr, der nicht gegen die Fortſetzung
des unheilvollen Krieges Stellung nimmt. Ein
allgemeiner Jammer geht durch das Land. Die
völlige Ausſichtsloſigkeit eines auch nur geringen
Erfolges läßt in ſehr weiten Kreiſen das große
kommende Staatsunglück ahnen. Jn der armen
Bevölkerung iſt die Not und Arbeitsloſigkeit drückend
geworden. Die Einberufungen haben unerſetzliche
Lücken geſchlagen, und es ſollen, wie man ankündigt,
gar noch weitere folgen. Bereits ſpricht man von
der neuen Einberufung aller drei Kategorien der
Jahrgänge 1870--76. Bei der mißratenen Unter
ſtützung der Familien und Angehörigen ſind die
Folgen größer als in irgend einem anderen krieg
führenden Staate. Daher werden die Klagen mit
jedem Tage lauter, und ſie drohen nachgerade einen
gewalttätigen Charakter anzurehmen. Ein unbe
ſchreiblicher Haß gegen England hat überhand ge
nommen. Jm geheimen wünſcht man, daß Deutſch
land ein großer Schlag gegen England gelänge.

e aaneneeneeeeeLokales und Provinzielles.
Annaburg, 2. Juni. Wir machen darauf

aufmerkſam, daß die Anmeldungen über Vieh
beſtände beſtimmt noch heute, Freitag, bei Ver
meidung der durch die Bekanntmachung vom
30. Mai angedrohten Strafen im Gemeindeamt
zu erfolgen haben. Eine Aufnahme durch Zäh
ler erfolgt diesmal nicht.

Ferkel- und Länferſchweine- Ausfuhruverbot
aufgehoben! Eine wichtige Verfügung iſt jetzt ge
kommen Auf Anordnung des Vandwirtſchafts
miniſters werden in Preußen alle Ausfuhrverbote
für Ferkel und Läuferſchweine ſofort aufgehoben.

Schönheit. Sie hatte ein ſüßes Madonnengeſicht
mit ſanften, braunen Rehaugen, von tauſend na
türlichen goldblonden Löckchen umrahmt. Das
Haar trug ſie in zwei ſchlichten Zöpfen um den
Kopf gelegt.

Alles an Eva König, Miene, Bewegungen und
Ausdrucksweiſe, war von ruhiger Beſcheidenheit.

„Schön wie ein Gnadenbild, aber langweilig
und temperamentlos wie ein ſolches!“ ſagte Peter
Lott als Antwort auf die begeiſterte Lobeshymne
Frau Lores. „Rudi mag ſich in acht nehmen.
Für das Glück des Mannes ſind dieſe Frauen die
gefährlichſten. Sie beſitzen keine Anpaſſungsfähigkeii.

„Daß du doch immer ein Schwarzſeher ſein
mußt!“ erwiderte Mama Fabrizius ärgerlich. „Wo
alles bewundert und Glück prophezeit der Geiſt
der Verneinung. Was hältſt du denn eigentlich
von Ferry

„Komödiant!“ Damit drehte ſich Peter Lott
auf den Hacken um und ließ ſeine Schwägerin ſtehen.

Zum erſten Mal im Leben zürnte ihm Frau
Lore ernſtlich. Aber am Nachmittag, als die beiden
Brautpaare am Kaffeetiſch ſaßen ſogar Herr
Fabrizius nahm diesmal an dem kleinen Familien
feſt teil vergaß ſie über der Freude an dieſen
vier ſchönen, glücklichen Menſchen, welche ihre Kin
ver waren denn ſie machte gar keinen Unterſchied
in ihren Gefühlen den unangenehmen Eindruck
des Vormittags Znmal Peter VLott ſich entſchuldigt
hatte und nicht anweſend war.

Man hatte dieſen Familiennachmittag in erſter
Linie arrangiert, damit Rudi und Ferry einander

Es möge an dieſer Stelle an die Verordnung
des Herrn ſtellv. Kommandierenden Generals des
4. Armeekorps erinnert ſein, nach welcher die An
näherung an Gefangene, gleichviel ob männlicher
oder weiblicher Perſonen, unterſagt iſt, und daß
Uebertretungen dieſer Verordnung ſtreng beſtraft
werden.

Am 1. Juni 1916 iſt eine Bekanntmachung betreffend
Verbot der Extraktion, von Gerbrinden erſchienen. Durch dieſe
Bekanntmachung wird es unterſagt, Auszüge (Extrakte) aus Eichen
oder Fichtenrinde oder Lohe durch heiße Flüſſigkeiten, durch
Dämpfe, durch Preſſen oder nach vorheriger Zerkleinerung der
Rinde oder Lohe zu Mehl, ſowie überhaupt unter Benutzung
anderer Mittel als kalten Waſſers herzuſtellen. Abdrucke der
Bekanntmachung ſind bei der Meldeſtelle der KriegsRohſtoff
Abteilung für Leder und Lederrohſtoffe, Berlin W. 8, Behren
ſtraße 46, erhältlich. Von dieſer Stelle können auch Vordrucke
zu Anträgen um Bewilligung einer Ausnahme von den Beſtim
mungen der Bekanntmachung bezogen werden. Der Wortlaut
der Bekanntmachung iſt in den amtlichen Zeitungen und durch
Anſchlag veröffentlicht worden, auch kann ſie bei den Polizei
behörden (Landratsämtern, Kreisdirektionen, Polizeiverwaltungen)
eingeſehen werden.

Am 31. Mai 1916 iſt eine Bekanntmachung betreffend
Zeſtandserhebung von kieriſchen und yflanzlichen Spiunſtoffen
(Wolle, Baumwolle, Flachs, Ramie, Hanf, Jute, Seide) und da
raus hergeſtellten Garnen und Seilfäden erſchienen. Dieſe Be
kanntmachung mit deren Jnkraftreten die früheren Bekanntmach

ungen W. M. 58/9 15. KRA. und 600 I. 16. KRA. aufgehoben
werden, enthält im weſentlichen nur eine im Intereſſe der Ver
einheitlichung gebotene Zuſammenfaſſung der ſchon bisher in
Geltung geweſenen Beſtimmungen bezüglich der mongtlichen
Meldepflicht und der Lagerbuchführung für die genannten Gegen
ſtände. Aenderungen, die ſich gegenüber dem früheren Zuſtande
als wünſchenswert herausgeſtellt haben, ſind in der Hauptſache
nur bei der Meldepflicht für Kunſtbaumwolle, Baſtfaſern ſowie
Garne und Zwirne eingetreten. Die Verpflichtung zur Führung
eines beſonderen Lagerbuchts iſt für die von dem Veräußerungs
und Verarbeitungsverbot ausgenommenen Baumpwollſpinnſtoffe
und Garne feſtgeſetzt worden. Der Wortlaut der Bekanntmach
ung iſt in den amtlichen Zeitungen veröffentlicht, ſie kann bei
den Landratsämtern, Kreisdirektionen, Polizeiverwaltungen ein
geſehen werden und iſt auf den Rückſeiten der Meldeſcheine
abgedruckt.

Sandersleben, 30. Mai. Der wohl einzig da
ſtehende Fall, daß eine ganze Erwerbsgruppe er
klärt, unter dem Höchſtpreis verkaufen zu wollen,
iſt hier zu verzeichnen. Der Magiſtrat veröffentlicht
folgende Bekanntmachung: „Die hieſigen Fleiſcher
haben erklärt, daß ſie für Rindfleiſch bis auf weite
res nicht den für Schmorfleiſch mit Knochen feſtge
ſetzten Höchſtpreis von 2,20 Mark, ſondern 2 Mark
für das Pfund nehmen. Ebenſo werden ſie für
Kalb und Hammelfleiſch, für Keule, Rücken, Bruſt,
Kamm und Blatt nicht 2,20 Mark, ſondern eben
falls nur 2 Mark nehmen.“

Wolmirsleben, 30. Mai. (Vom Blitz getötet.)
Als der Aufſeher Hermann Lindemann mit einer
Schaar Kinder, die er beim Rübenverziehen beauf
ſichtigt hatte, heimkehrte, traf ihn inmitten der Kinder
ſchar der Blitz und tötete ihn ſofort; die Kinder
kamen mit dem Schrecken davon. Der Heimge-
er war verheiratet und ſtand im 32. Lebens-
jahre.

Mansfeld, 30. Mai. Vom letzten Gewitter
kommen aus den Orten Gräfenſtuhl, Bieſenrode,
Wimmelrode und Piskaborn recht unerfreuliche
Nachrichten über ſtarken Hagelſchlag und große Ver
ſchlämmungen. Längs der Bahnlinie nach Siers
leben zu liegt der Roggen meiſt wie gewalzt. Auch
nach Belleben und nach Schackenthal zu hat es
tüchtig geregnet und gehagelt. Demgegenüber iſt
in Leimbach nur wenig Regen niedergegangen.

Zeitz, 25. Mai, Hier war über das Verſchwinden
von Feldpoſtpaketchen geklagt worden. Der Ober

kennen lernten, denn Rudi mußte am nächſten Tage
wieder nach Schlohſtädt reiſen,

Dann aber war es auch Mamas höchſte Selig
keit, all ihre Lieben um ſich vereint zu ſehen. Sie
hatte ſich zurechtgelegt, daß nun, wo ihr Aufgabe
als Erzieherin zu Ende war, eine neue, hohe Miſ-
ſion für ſie begann: den Frieden und die Zuſam
mengehörigkeit dieſer geliebten Menſchen, die Raum
und Schickſal äußerlich trennten, innerlich deſto
feſter zu ſchmieden.

Das Elternhaus ſollte der Ort ſein, an dem
man ſich immer wieder zuſammenfand, und ihr F
Herz, das mit gleicher, unerſchöpflich tiefer und in
niger Liebe alle umfaßte, ſollte jede Entfremdung, S
welche das Leben etwa mit ſich brachte, im Keime
erſticken.

Und war, was ſie heute mit glückſtrahlenden
Augen ſah, nicht ſchon ein Teil der Erfüllung dieſes

idealen Traumes eAſſunta und Eva hatten ſich von der erſten
Stunde an innig wie Schweſtern aneinanderge
ſchloſſen. Rudi kam dem Schwager mit offener
Herzlichkeit entgegen und erklärte ihn für einen der
prächtigſten Menſchen, die er kenne. Ferry aber
kehrte ſeine beſte Seite heraus, war heiter und ge
mütlich, aufmerkſam gegen Herrn Fabrizius, zärtlich
ergeben gegen Mama und voll tändelnder Galan
terie Eva gegenüber.

Jm Jnnern dachte er freilich ſtöhnend: Wird
pa dieſe Familienſtimpelei nicht bald zu Ende
ein

Fortſetzung folgt.
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poſtaſſiſtent Otto Wolfert wurde nun eines Tages
beobachtet, wie er eine Doſe mit Heringen in ſeinem
Zivilrock verſchwinden ließ, was auch durch einen
höheren Beamten feſtgeſtellt wurde. Auch Zigaretten
wurden bei W. vorgefunden. Wegen Vergehens
und Unterſchlagung im Amte unter Anklage geſtellt
erhielt Wolfert jetzt ein Jahr Gefängnis, auch wurde
auf drei Jahre Ehrverluſt erkannt.

Zeitz, 28. Mai. Selbſtmord eines Verurteilten.)
Der Oberpoſtaſſiſtent Otto Wolfert, der bekanntlich
am 34. Mai von der hieſigen Strafkammer zu
1 Jahr Gefängnis verurteilt wurde, entzog ſich der
Verbüßung der Strafe dadurch, daß er ſich noch am
ſelben Tage in ſeiner Wohnung erhängte.

Wieda, 25. Mai. (Wuccherpreiſe für Ziegen.)
Ein jeder ſchafft eine Ziege an. Mit der erhöhten
Nachfrage ſind nun auch die Preiſe ins Ungeheuer
liche geſtiegen. Von 18 Mark Friedenspreis für ein
gutes Tier ging der Sprung gleich bis zu 40 Mark.
Bald darauf wurden 50 bis 60 Mark verlangt. Jn
den Nachbarorten ſollen vereinzelt ſelbſt Forderungen
von 80 und 100 Mark vorgekommen ſein.

Apolda, 29. Mai. Nachahmenswert. Der Ge
meinderat beſchloß, das ſtädtiſche Obſt in ganz kleinen
Gruppen zu verpachten, und zwar unter Ausſchluß
der Händler, damit es recht billig am Ort abgegeben
werden kann.

Hildbhurghanſen, 19. Mai. (Waldrauſch.) Den
Beſuchern unſeres Stadtwaldes bietet ſich jetzt Ge
legenheit, den „Waldrauſch“ zu ſehen, ein Anblick,
der nur in großen Zwiſchenräumen geboten wird.
Die Fichten tragen nicht nur die hellgrünen Maien
triebe, ſondern ſind auch über und über mit roten
Blüten bedeckt eine Blütenpracht, die im bayeriſchen
Hochgebirge „Waldrauſch genannt wird. Den Bäu
men iſt ein ſogenanntes Samenjahr beſchert und
darum zeigen ſie den ſeltenen Blütenſchmuck.

Achtershauſen, 19. Mai. (Acht Söhne im Felde).
Dem Tiſchlermeiſter Karl Köllmer von hier und
deſſen Ehefrau wurde von der Herzogin von Sachſen
Koburg Gotha ein Diplom ſowie eine goldene Broſche
überreicht, weil ſämtliche Söhne des Ehepaares dem
Vaterlande Heeresdienſte leiſten. Sieben ſtehen ſeit
Kriegsbeginn in Feindesland, der achte iſt ſeit eini
gen Wochen beim Heere. Alle ſind bisher glücklich
durchgekommen, drei von ihnen waren verwundet,
ſind aber indes wieder hergeſtellt und im Felde.

Wintersdorf, 19. Mai. Eine Freudenbotſchaft
wurde dieſer Tage der Familie des Zimmermanns
Böttcher hier zuteil. Sein Sohn, Paul Böttcher
war 3 Wochen vor Ausbruch des Weltkrieges in
See gegangen Seit jener Zeit hatte man von ihn
nichts mehr gehört. Vor einigen Tagen nun iſt
bei der Familie ein Schreiben des Vermißten aus
Caſablanca (Marokko) vom 3. April d. Js. einge
gangen, wodurch der Familie nach faſt zwei Jahren
die freudige Gewißheit wurde, daß der Sohn noch
unter den Lebenden iſt. Dieſer Fall iſt ein neuer
Beweis dafür, wie die Franzoſen in einzelnen Fällen
die deutſchen Gefangenen gegen jeden Verkehr mit
der Außenwelt abſchließen.
Das Königliche Polizeipräſidium Herlin-Lichten-
bers teilt mil, daß in BerlinLichtenberg in der Zeit
vom 1. bis 15. Mai d. Js. gegen 103 Gewerbe
treibende wegen Ueberſchreitung der Höchſtpreiſe und
Uebertretung der ſonſtigen zur Sicherung der Volks
ernährung während des Krieges erlaſſenen Verord-
nungen Strafverfahren eingeleitet worden ſind.

Gotha, 30. Mai. Verheimlichung von Getreide.
Bei einer kürzlich ſtattgehabten Nachunterſuchung
durch fremde Gendarmerie ſtellte ſich heraus, daß
in Molſchleben weit über 1000 Zentner Brotgetreide
verheimlichtg worden ſind.

Warhan, 31. Mai. Warnung vor einer Unſitte.
Die Unſitte. zerbrochene Glasflaſchen in die Teiche
zu werfen, hat hier ein Opfer gefordert. Der acht
jährige Knabe Willi Böhme ſprang beim Baden in
einen Teich und fiel auf ein Stück einer alten Glas
flaſche, wobei er ſich den Leib zerſchnitt, ſodaß die
Eingeweide herausquollen.

Bekanntmachung.
Das Betreten des Geländes im Vereiche der Militär

Schwimmanſtalt, ſowie das unberechtigte Baden, Augeln und
Fiſchen daſelbſt iſt verboten.

a Gute Bücher ins Feld! Dieſer Ruf iſt oft an die
weiteſten Kreiſe unſeres Volkes ergangen. Und nicht umſonſt.
Über ſechs Millionen Bücher ſind allein durch die im Geſamt
ausſchuß für Kriegsbüchereien zuſammengefaßten Vereinigungen
den Kämpfern an der Front und in den Etappen, den Ver
wundeten in den Lazaretten, den Kriegsſchiffen, den Rekruten
depots uſw. zugegangen. Millionen von Kriegern iſt dadurch
Gelegenheit gegeben worden, ſich nach ſchweren Kämpfen und
aufreibender Arbeit bei einem guten Buche zu erfriſchen, oder
über Stunden der Langeweile und quälender Schmerzen ſich
hinwegzuhelfen. Jn zehntauſenden von Briefen iſt den Stellen,
die die Sammlung, die Zuſammenſtellung und den Verſand der
Bücher übernommen haben, Dank und Anerkennung von der
Heeresleitung und einzelnen Kriegern ausgeſprochen worden.
Aber immer wieder kommen Mitteilungen, insbeſondere von
der Front, daß Bücher fehlen oder daß die vorhandenen nicht
ausreichen. Das Buch hat im Schuützengraben keine lange
Lebensdauer. Es iſt deswegen fortgeſetzt Erſatz notwendig.
Aus dieſem Grunde hat der Geſamtausſchuß für Kriegs
büchereien wiederum eine große, auf das ganze Reich aus
gedehnte Bücherſammlung, eine Reichsbuchwoche, beſchloſſen
und die behördliche Genehmigung dazu erhalten. Die Reichsbuch
woche findet vom 28. Mai bis 3. Juni ſtatt. Die vorjährige,
auf die Schulen beſchränkte Sammlung brachte eine Million
Bücher. Die Sammlung der Bücher erfolgt in dieſem Jahre
durch die Schulen und die Buchhandlungen. Jedermann hat
Gelegenheit, aus ſeinem Bücherſchatze ein gutes Buch beizu
ſteuern. Die Buchhandlungen ſind mit geeigneten Schriften
für den Ankauf verſehen. Die geſammelten Bücher werden
an die Sammelſtellen des betreffenden Landesteils abgeführt
und von dort an die Truppen im Felde und an die Lazarette
verteilt. Je länger der Krieg dauert, um ſo wichtiger werden
die geiſtigen Nährquellen. Darum möge jedermann ſein
Scherflein beitragen als einen Gruß und Dank an die
jenigen, die für uns kämpfen.

o Anzeigepflicht für Fleiſchwaren. Nach einer Ver
ordnung des Bundesrats vom 22. Mat iſt jeder, der Fleiſch
waren (Fleiſchkonſerven, Räucherwaren von Fleiſch, Dauer
würſte aller Art, geräucherten Spech im Gewahrſam hat,
zur Anzeige ſeiner Beſtände ſowohl an den Kommunalverband
des Lagerungsorts wie auch, ſoweit die Mengen über 2000
Kilogramm betragen, an die Reichsfleiſchſtelle verpflichtet.
Der Anzeigepflicht unterliegen nicht die Mengen, die ledig
lich für den Haushalt des Eigentümers beſtimmt ſind.
Fleiſchwarenvorräte, die der Reichsſtelle anzuzeigen ſind,
dürfen nur mit Zuſtimmung der Reichsfleiſchſtelle oder der
von ihr beſtimmten Stellen abgeſetzt werden, und ſind auf
Verlangen nach Anweiſung der Reichsfleiſchſtelle an die von
ihr beſtimmten Stellen abzuliefern. Bei Weigerung erfolgt
Enteignung. Der Übernahmepreis wird im Streitfalle von
der höheren Verwaltungsbehörde endgültig feſtgeſetzt. Die
Verordnung ſoll die Möglichkeit bieten, insbeſondere die
Vorräte an Fleiſchdauerwaren, die ſich in den Händen der
Herſteller, der Groß und Zwiſchenhändler und Lagerhalter
befinden, mit Beſchlag zu belegen und in zweck- und gleich
mäßiger Weiſe dem allgemeinen Verbrauch zugänglich zu
machen. Vorräte bis 2000 Kilogramm können auf Grund
en en Vorſchriften von den Gemeinden erfaßt
werden.

0 Auslandspaket- und Briefverkehr. Die Be
ſtimmungen über die Vollziehung der Ausfuhrerklärungen
zu Paketen nach dem Auslande ſind dahin ergängt worden,
daß in begründeten Ausnahmeſällen vertrauenswürdigen
Firmen ohne Rückſicht auf die Zahl ihrer geſetzmäßigen
Vertreter auf Antrag unter der Bedingung jederzeitigen
Widerrufs geſtattet werden kann, die Ausfuhrerklärungen
durch beſonders zu dieſem Zweck bevollmächtigte Ange
ſtellte vollziehen zu laſſen. Anträge ſind an die zuſtändige
Poſtanſtalt zu richten. Fortan iſt das geſamte Gebiet
des Generalgouvernements Warſchau, nicht nur wie bisher
eine beſchränkte Anzahl von Orten, unter den bekannten
Bedingungen zum Briefverkehr mit Deutſchland zugelaſſen.

O Höhere Portogebühren im inneren belgiſchen Ver
kehr. Auf Anordnung des Generalgouverneurs für Belgien
werden vom 1. Juli ab die Portogebühren für den inneren
belgiſchen Verkehr erhöht, und zwar für einfache Briefe von
10 auf 25 Centimes, für Poſtkarten von 5 guf 8 Eentimes,
für Poſtkarten mit Rückantwort von 10 auf 16 Centimes,

o Für 40 000 Mark Goldwaren geſtohlen. Jn
Gleiwitz wurde in dem Gold warengeſchäft von Ludwig
ein Einbruchsdiebſtahl verübt, bei dem Goldwaren und
ſonſtige Gegenſtände im Werte von 40 000 Mark geſtohlen
wurden. Von den Tätern hat man bisher keine Spur.

o Neue franzöſiſche Briefmarken. Die franzöſiſche
Regierung hat die Ausgabe neuer Briefmarken zu 2, 5,
15, 26, 85 und 50 Centimes ſowie von 1 und 5 Frank
angeordnet. Die alten Wertzeichen werden mit dem Uber
druck „Guerre 1914/16“ verſehen.

vom 31. 5. 1916

verfügt.
Es ſind Anordnungen getroffen, die Strafverfolgung Zuwider ortsüblicher Weiſe veröffentlicht worden.

handelnder herbeizuführen.

Königliches Garniſon-Kommando.
Magdeburg, den 31. Mai 1916.

Bekanntmachung.
Die Bekanntmachung vom 17. Mai d. Js., betreffend den Spar

zwang der Jugendlichen, tritt nicht wie im S 11 der Bekanntmachung
beſtimmt iſt, am 1. Juni d. Js., ſondern erſt mit den dazu noch er erlaſſen.
gehenden Ausführungsbeſtimmungen in Kraft.

Magdeburg, den 29. Mai 1916.
Der ſtellvertretende Kommandierende General

des IV. Armeekorps.
Frhr. von Lyncker, General der Jnfanterie,

à la suite des Luftſchiffer-Bataillons Nr. 2.

urch Bekanntmachung S Nr. W. A. 57/4.
R. S habe ich eine a undpflanzlichen Spinnſtoffen (Wolle, Baumwolle, Flachs, amie,Hanf, Jute, Seide) und daraus hergeſtellten Garnen und Seilfäden Annaburger Pfarrwirſen

Die Bekanntmachung iſt in den amtlichen Zeitungen und in

Der ſtellvertretende Kommandierende General
des IV. Armeekorps.

Frhr. von Lyncker, General der Jnfanterie,
à la suite des Luftſchiffer-Bataillons Nr. 2.

Letzte Nachrichten.
Großes Hauptquartier, 2, Juni,
Weſtlicher Kriegsſchauplatz.

Weſtlich und ſüdweſtlich von Givenchy griffen
ſtarke engliſche Kräfte an, ſie wurden im Nahkampf
zurückgeworfen, ſoweit ſie nicht bereits im Sperr-
feuer unter größten Verluſten umdrehen mußten.

Oeſtlich der Maas ſtürmten unſere Truppen
dem Caillettewald und beiderſeits anſchließenden
Gräben. Ein heute morgen ſüdweſtlich des Vaux-
teiches mit ſtarken Kräften geführter feindlicher Ge
genſtoß ſcheiterte. Es ſind bisher 76 Offiziere und
über 2000 Mann zu Gefangenen gemacht, ſowie
3 Geſchütze und mindeſtens 23 Maſchinengewehre
erbeutet.

Südweſtlich von Lille fiel ein engliſches Flug
zeug mit Jnſaſſen unverſehrt in unſere Hand.

Oeſtlicher Kriegsſchauplatz.
Ein gelungener deutſcher Erkundungsvorſtoß

auf der Front ſüdlich von Smorgon brachte einige
Dutzend Gefangene ein.

Balkan Kriegsſchauplatz.
Nichts Neues.

Oberſte Heeresleitung. (W. T. B).

Berklin, 2. Juni. Jm Reichstage gab ein Ver
treter des ReichsMarine-Amtes Einzelheiten über
die Seeſchlacht. Mindeſtens 34 moderne große
Schlachtſchiffe ſeien an dem Kampfe beteiligt ge
weſen. Von den engliſchen Zerſtörern ſind allein
ſechs von dem deutſchen Linienſchiff „Weſtfalen“ ab
geſchoſſen worden. Unſere Verluſte ſeien gering-
fügig gegenüber den enormen Verluſten der eng

liſchen Flotte. (W. T. B.)
Kirchliche Nachrichten.

Ortskirche: Am Sonntag, vorm. 9 Uhr: Predigtgottes-
dienſt. Herr Paſtor Lange.

Jn der Schloßkirche kein Gottesdienſt.

MarktKalender.
Am 3. Juni: Schweinemarkt in Jeſſen.

Kramm. in Prettin.
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Broschüre gratis durch die
Brunnenverwaltung Asemannshausen am Rhein.

Verpachtung der

Montag, den 5. Juni
a) im Bruch: Vorm. 9 Uhr,

am Wieſentor: Abends
um 6 Uhr

kabelweiſe meiſtbietend an Ort und
Stelle. Zuſchlag ſofort gegen Bar

ortsüblicher Weiſe veröffentlicht worden.
Magdeburg, den 1. Juni 1916.

Durch Bekanntmachung vom 1. Juni 1916 Nr. Ch. II. 1000/4.
16 K. R. A. habe ich ein „Verbot der Extraktion von Gerbrinden“ Der Gemeinde Kirchenrat.

Die Bekanntmachung iſt in den amtlichen Zeitungen und in

Der ſtellvertretende Kommandierende General
des IV. Armeekorps.

Frhr. von Lyncker, General der Jnfanterie,
à la suite des Luftſchiffer-Bataillons Nr. 2.

zahlung.

Lange-

Hignierzektel
für Frachtgüter empfiehlt

H. Steinbeiſz, Buchdruckerei.



Bekanntmachung.
Auf Grund des Artikels 68 der Reichsverfaſſung und des S 9

des Geſetzes über den Belagerungszuſtand ſowie des Geſetzes vom
11. 12. 1915 betreffend die Abänderung des Geſetzes über den Belage
rungszuſtand wird im Intereſſe der öffentlichen Sicherheit verordnet:

Verboten iſt das Unternehmen, unbefugt Briefe, Poſtkarten oder
ſchriftliche oder gedruckte Aufzeichnungen, die Briefe oder Poſtkarten zu
vertreten beſtimmt ſind, unter Umgehung des ordentlichen Poſtweges
vom oder nach dem Ausland ber ne Reichsgrenze zu bringen.

Reiſende, die die Reichsgrenze überſchreiten, ſind verpflichtet, alle
Schriften, Druckſachen oder Aufzeichnungen, die ſie bei ſich führen oder
in ihrem Gepäck befördern, an der Grenzſtelle vorzulegen, desgleichen
etwaige Umſchläge, Packete, Koffer, worin ſolche Schriften uſw. amtlich
verſchſoſſen ſind.**) Dasſelbe gilt für Karten, Zeichnungen techniſcher
Art, Pläne, Geländeabbildungen, Films oder ſonſtige bildliche Wieder
gaben von Gegenſtänden.

Der Aufforderung einer Militärperſon oder eines Beamten des
Grenzſchutzes, die in Abſatz 1 bezeichneten Gegenſtände vorzulegen, iſt
unverzüglich zu entſprechen.

Zuwiderhandlungen gegen die Beſtimmungen zu Nr. 1 und 2
werden, ſoweit die beſtehenden Geſetze keine höhere Freiheitsſtrafe be
ſtimmen, mit Gefängnis bis zu einem Jahre beſtraft.
Umſtände vorhanden, ſo kann auf Haft oder Geldſtrafe bis zu
1500 Mark erkannt werden.

Die Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
Die Bekanntmachung vom 18. Februar 1916 wird aufgehoben.

Unter Reichsgrenze iſt die verfaſſungsmäßig feſtgelegte Grenze des
Deutſchen Reiches zu verſtehen.

Vergl. hierzu die Bekanntmachung betreffend die über die Reichs
grenze mitzunehmenden Schriften und Druckſachen vom heutigen Tage.

Magdeburg, den 26. Mai 1916.
Der ſtellvertretende Kommandierende General

des IV. Armeekorps.
Frhr. von Lynrker, General der Jnfanterie,
à la suite des Luftſchiffer-Bataillons Nr. 2.

Bekanntmaechunng,
betreffend die über die Reichsgrenze mitzunehmenden Schriften
und Druckſachen.

1. Reiſende dürfen grundſätzlich keinerlei Schriften oder Druckſachen
mit über die Reichsgrenze nehmen.

2. Briefe, Poſtkarten und ſonſtige Aufzeichnungen, die Mitteilungen
an einen anderen enthalkten, ſind auf den ordentlichen Poſt
weg zu leiten.

3. Ausnahme
Schriften und Druckſachen, insbeſondere Geſchäftspapiere,
dürfen ausnahmsweiſe mitgenommen werden,

a) wenn ihre Mitnahme zur Erfüllung des Reiſezwecks
unbedingt erforderlich iſt,

wenn ſie auf das unbedingt notwendige Maß be-
ſchränkt ſind und

c) vor der Grenzüberſchreitung amtlich geprüft werden.
4. Zur Vermeidung von Unzuträglichkeiten an der Grenzübergangs

ſtelle iſt es geboken, daß der Reiſende die nach 3 mikzuneh
menden Schriften und Druckſachen vor dem Antritt der Reiſe
amtlich prüfen und und einſiegeln läßt.

Zu dieſem Zweck wendet er ſich im Jnland mündlich
oder ſchriftlich an

die militäriſche Poſtüberwachungsſtelle in Magdeburg
(Hauptpoſtamt) oder an das zuſtändige Landratsamt,
Kreis Direktion oder PolizeiVerwaltung der kreis-
freien Städte.

Der Reiſende kann nur dann erwarten, daß die Mitnahme der
Schriften uſw. keinen weiteren Schwierigkeiten an der Grenze
begegnet, weun Siegel und Hülle gänzlich unbeſchädigt ſind.

6. Wegen der Strafen für Zuwiderhandlungen wird auf die veſon
dere Bekanntmachung vom heutigen Tage verwieſen.

Die Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
Magdeburg, den 26. Mai 1916.

Der ſtellvertretende Kommandierende General
des TV. Armeekorps:

Frhr. von Lyncker, General der Jnfanterie,
à la suite des Luftſchiffer-Bataillons Nr. 2.

o
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Unter Reichsgrenze iſt die verfaſſungsmäßig feſtgelegte Grenze des
Deutſchen Reiches zu verſtehen.

Bekanntmachung.
Auf Grund des Artikels 68 der Reichsverfaſſung und des 8 9b

des Geſetzes über den Belagerungszuſtand und des Geſetzes vom
11. 12. 1915 betreffend die Abänderung des Geſetzes über den Belage-
rungszuſtand wird im Intereſſe der öffentlichen Sicherheit verordnet:

In Pulver und Sprengſtoffbetrieben iſt das leichtfertige
Umgehen mit Pulver und Sprengſtoffen ſowie mit den zu
deren Herſtellung notwendigen Rohſtoffen verboten.

Zuwiderhandlungen werden, ſoweit die beſtehenden Geſetze keine
höhere Freiheitsſtrafe beſtimmen, mit Gefängnis bis zu einem Jahre
beſtraft. Sind mildernde Umſtände vorhanden, ſo kann auf Haft oder
Geldſtrafe bis zu 1500 Mark erkannt werden.

Magdeburg, den 26. Mai 1916.
Der ſtellvertretende Kommandierende General

des IV. Armeekorps.
Frhr. von Lyncker, General der Jnfanterie,

à la suite des Luftſchiffer-Bataillons Nr. 2.

Sind mildernde

Bekanntmachung.
Auf Grund des Artikels 68 der Reichsverfaſſung und des S 96

des Geſetzes über den Belagerungszuſtand vom 4. Juni 1851 ſowie
des Geſetzes vom 11. 12. 1915 betreffend die Abänderung des Ge
ſetzes über den Belagerungszuſtand verordne ich im Intereſſe der öffent-
lichen Sicherheit:

S.
Die Annahme des von den Kriegsgefangenenlagern im Bereich

des IV. Armeekorps ausgegebenen Lagergeldes oder anderer von dieſen
Kriegsgefangenenlagern ausgegebenen Gelderſatzmittel zum Zwecke des
Umtauſches in deutſches Geld wird Unbefugten verboten; zu den
Unbefugten gehören insbeſondere die Wachmannſchaften und Verkaufs

ſtellen jeder Art. s 2
Wer Kriegsgefangene gegen Entgelt beſchäftigt, darf Zahlungen

jeglicher Art an die Gefangenen nur mittels Lagergeldes leiſten.

Zuwiderhandlungen gegen vorſtehende Beſtimmungen werden, ſo
weit nicht nach den beſtehenden Geſetzen eine härtere Strafe verwirkt
iſt, mit Gefängnis bis zu einem Jahre, beim Vorhandenſein mildern
der Umſtände mit Haft oder Geldſtrafe bis zu 1500 Mark beſtraft.

S

Dieſe Verordnung tritt mit dem 1. Jnni 1916 in Kraft.
Magdeburg, den 30. Mai 1916.
Der ſtellvertretende Kommandierende General

des IV. Armeekorps.
Frhr. von Lyncker, General der Jnfanterie,

à la suite des Luftſchiffer-Batallions Nr. 2.

Bekanntmachung.
Auf Grund des Artikels 68 der Reichsverfaſſung und des 8 9 b

des Geſetzes über den Belagerungszuſtand ſowie des Geſetzes vom
11. 12. 1915 betreffend die Aenderung des Geſetzes über den Belage-
rungszuſtand wird im Jntereſſe der öffentlichen Sicherheit verordnet:

Verboten iſt die Einfuhr und der Vertrieb aller aus
dem feindlichen Ausland ſtammenden Modeblätter, Modezeich
nungen, Mode- und ähnlichen Fachzeitſchriften.

Zuwiderhandlungen werden, ſoweit die beſtehenden Geſetze keine
höhere Freiheitsſtrafe beſtimmen, mit Gefängnis bis zu einem Jahre
beſtraft. Sind mildernde Umſtände vorhanden, ſo kann auf Haft oder
Geldſtrafe bis 1500 Mark erkannt werden.

Magdeburg, den 28. Mai 1916.
Der ſtellvertretende Kommandierende General

des IV. Armeekorps.
Frhr. von Lyncker, General der Jnfanterie,

à la suite des Luftſchiffer-Bataillons Nr. 2.

Bekanntmachung.
Hinſichtlich des Sparzwangs Jugendlicher finden demnächſt Be

ratungen zwiſchen den beteiligten oberſten Reichs- und Staatsbehörden
ſtatt. Mit Rückſicht hierauf ſehe ich bis zum Abſchluß dieſer Berat
ungen davon ab, die von mir unter dem 29. 5. 1916 in Ausſicht
geſtellten Ausführungsbeſtimmungen zu meiner Bekanntmachung vom
17. 5. 1916 zu erlaſſen.

Magdeburg, den 1. Juni 1916.
Der ſtellvertretende Kommandierende General

des IV. Armeekorps.
Frhr. von Lyncker, General der Jnfanterie,
à la suite des Luftſchiffer-Bataillons Nr. 2.

Bekanntmachung.
Jn der Bekanntmachung des ſtellvertr. Generalkommandos vom

6. Mai 1916 betreffend den Verkauf von Prismengläſern uſw. muß es
heißen in den Lichtſtärken „3,5 bis 6 nicht 8,5 6

Magdeburg, den 28. Mai 1916.
Der ſtellvertretende Kommandierende General

des IV. Armeekorps.
Frhr. von Lyncker, General der Jnfanterie,

à la suite des Luftſchiffer-Bataillons Nr. 2.

Hektographenblätter
zum Vervielfältigen von Schriftſtücken,

ſowie Hektographentinte empfiehlt

Herm. Steinbeiß, Papierhandlung.

Reichsbuchwoche

Vom 28. Mai bis 3. Juni finden überall Sammlungen
von Büchern und Geldbeträgen ſtatt zur Beſchaffung von guten S
Büchern zum Unterricht, zur Erbauung und zur Unterhaltung unſerer
tapferen Truppen, denen das Vaterland heißen Dank ſchuldet.

Der Vaterländiſche FrauenVerein richtet an die Mitbürger die
Bitte, das Liebeswerk durch Spenden und gute Bücher zu unterſtützen.

Die Herren Lehrer werden beſonders gebeten, Bücher zu ſammeln.
Bücher und Spenden werden angenommen in den Geſchäftsſtunden

auf dem Gemeindeamt, in der Schule, in der Fabrik und durch
die Mitglieder des Frauen Vereins und der Frauenhilfe.

Der Vorstancdl.

Wiesen- Verpachtung.

Die 20 Morgen große Forſt
wieſe Henkelsbruch in der Nacht
hainichte ſoll am

Montag den 5. Juni d. J.
abends 6 Uhr

kabelweiſe meiſtbietend verpachtet
werden. Der Hegemeiſter

Schulz
Wieſen-Herpachtung.

Sonntag den 4. Juni
nachmittags 4 Uhr

verpachte meine am Zwieſigko'er
Fußſteig gelegene Wieſe kabel
weiſe an Ort und Stelle.

Wiewicke,
Gras- Verpachtung.

Die Gras Nutzung der den
Vogt'ſchen Erben gehörigen zirka
30 Morgen großen

Burgwiese
ſoll am Sonnabend den 3. Juni
nachmittags 6 Uhr an Ort und
Stelle öffentlich meiſtbietend ver
pachtet werden.

Annaburg, den 30. Mai 1916.
J. A,: Fr. Krügern,

Rittergut oden Gut,
gleich welcher Größe, ſofort ge-
ſucht. Anzahlung in jeder Höhe,
auch volle Auszahlung. (Agen-
ten verbeten.) V. von der Ahe,
Frohnau (Mark).

Kruncdhesitz oder Ge-
scheft, wie Gut, Zins oder Ge
ſchäftshaus, Hotel, Gaſthof oder
ähnliches, für Landwirt paſſend, bei
voller Auszahlung zu kaufen ge
ſucht. W. Wassermann,

Gehlsdorf i. /Mecklenburg.

Suche einen mittleren
I

S der eventl. als Zughund
ſich eignet, zu kaufen.

Reiahotlci Klebe,
Schützberg bei Jeſſen.

Formulare
zu Zurückſtellnugs-, Beurlaub-
ungs n. Entlaſſungsgeſuchen
von Militärperſonen, ſowie
Steuer-Reklamakionen

ſind vorrätig in der
Buchdruckerei.

ff. Zitronen
friſch eingetroffen bei

J. G. Hollmig's Sohn.

ff. Edamer Käſe
friſch eingetroffen bei

J. G. Hollmig's Sohn.

Zahn-Kkelier
Annaburg, Torgauerſtr. 27,
im Hauſe des Herrn 0. Schüttauf.

Sprechzeit für Zahnkranke:
Jeden Montag von 9 Uhr vorm.

bis 6 Uhr nachm.
Emil Pape, prakt. Dentiſt

Wittenberg.

Bürger
Schühen-Herein.

Sonntag, den 4. Juni, von
nachmittags 4 Uhr ab

Schießen.
Rege Beteiligung iſt erwünſcht.

Der Vorſtand.
Redaktion, Druck und Verlag
von Hermann Steinbeiß, Annaburg.
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